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RS OGH 1963/3/19 8Ob44/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1963

Norm

ABGB §1442

AO §20

AO §53

Rechtssatz

Wird über das Vermögen des Zedenten nach der Abtretung der Forderung das Ausgleichsverfahren eröffnet, steht dem

Zessus, der nach Bestätigung des Ausgleiches vom Zessionar in Anspruch genommen wird, das Recht zu, seine

Schadenersatzforderung in voller Höhe und nicht bloß mit der Ausgleichsquote aufzurechnen.
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